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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV / 40-1 Schulverwaltungsamt 40/194/2024 
 

Neuerlass der Verbandssatzung und Erlass einer Geschäftsordnung des 
Zweckverbandes "Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum 
Erlangen-Ost in Spardorf" 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

13.03.2024 Ö Gutachten  

Stadtrat 21.03.2024 Ö Beschluss  

Bildungsausschuss 02.05.2024 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30, Zweckverband „Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in 
Spardorf“  
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gemeinschaftsanlagen im 
Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf“ (Zweckverband Ost) in der Fassung des 
Entwurfs vom 23.01.2024. 
 
2. Mit Inkrafttreten der neuen Verbandssatzung wird die Satzung aus dem Jahr 1974 aufgehoben. 
 
3. Der Entwurf der Geschäftsordnung des Zweckverbandes Ost vom 23.01.2024 wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 

II. Begründung 
 
Der Zweckverband „Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in 
Spardorf“ hat seinen Sitz in Erlangen. Verbandsmitglieder sind der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
sowie die Stadt Erlangen. Der Zweckverband hat die Aufgabe, Anlagen im Kreis- und Stadtschul-
zentrum Erlangen-Ost in Spardorf, die sowohl dem vom Landkreis Erlangen-Höchstadt getragenen 
Emil-von-Behring-Gymnasium als auch der von der Stadt Erlangen getragenen Ernst-Penzoldt-
Mittelschule dienen (Gemeinschaftsanlagen), zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten, im Be-
darfsfalle zu erweitern und zu erneuern. Die Satzung des Zweckverbandes trat zum 01.01.1974 in 
Kraft. 
 
Aufgrund von Anmerkungen der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung soll das Verbands-
recht des Zweckverbandes Ost nach über 50 Jahren auf einen aktuellen Stand gebracht werden. 
Die Verbandssatzung soll aktualisiert werden. Zudem gab es bislang keine Geschäftsordnung des 
Zweckverbandes. Diese wurde nun vorbereitet und soll durch die Verbandsversammlung Ende 
April erlassen werden. Die Inhalte, die im Wesentlichen durch die Geschäftsordnung geregelt wer-
den, können § 11 der Verbandssatzung entnommen werden. Das Vorgehen wurde im Vorfeld so-
wohl mit der Regierung von Mittelfranken als auch mit dem Rechtsamt abgestimmt. 
 
Nach entsprechender Beschlussfassung der Gremien der Verbandsmitglieder (Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt und Stadt Erlangen) soll der Beschluss zudem in der Verbandsversammlung am 
30.04.2024 herbeigeführt werden.  
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Der aktuelle Entwurf der Verbandssatzung, der Entwurf der Geschäftsordnung sowie eine synopti-
sche Gegenüberstellung der geplanten Änderungen in der Verbandssatzung sind der Anlage zu 
entnehmen. 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1: Entwurf der Verbandssatzung zum Stand 23.01.2024 
Anlage 2: Entwurf der Geschäftsordnung zum Stand 23.01.2024 
Anlage 3: Synoptische Gegenüberstellung der geplanten Änderungen in der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Ost 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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